
Praxisleitfaden Landwirtschaft 
Covid-19 (Stand 06.04.2020) 
Dieser Praxisleitfaden informiert speziell ausgerichtet auf die Situation in landwirtschaftlichen Betrieben über 

den Umgang mit Covid-19 Infektionen und Maßnahmen zur Prävention. Er wurde erstellt in Zusammenarbeit 

des Gesundheitsamts Ebersberg, Veterinäramts Ebersberg sowie Maschinen- und Betriebshilfsrings Ebers-

berg / München-Ost e.V. 

(1.1) Landwirt mit Infektion oder in Quarantäne – führt seinen Betrieb selbst weiter 

a Grundsätzliche Erlaubnis zur Verrichtung 
der Arbeiten für den eigenen Betrieb 

Die Erlaubnis dafür ist gegeben. Jedoch müssen alle 
Arbeiten und sonstigen Dinge so durchgeführt wer-
den, dass keine Kontakte zu anderen Personen* er-
folgen.  

Damit Personen, die möglicherweise unangekündigt 
auf den Betrieb kommen, darauf vorbereitet sind, 
bietet sich ein Hinweisschild an der Haustüre an, auf 
dem die eigene Handynummer angegeben wird. 
*Personen außerhalb des Personenkreises, der in gemeinsamer Qua-
rantäne steht (außerhalb Familienmitglieder) 

b Milchabholung, Anlieferung von Futter-
mitteln usw., Tierarzt, Besamer, Tierver-
käufe, Abholung von sonstigen Dingen 

Nach aktuellem Wissensstand können die Covid-19 
Viren bis zu 72 Stunden (=3 Tage) auf Oberflächen 
überleben und sich damit über Kontakte auf andere 
Personen übertragen. Zur Vermeidung deshalb 
diese Verhaltensweisen einhalten: 

(1) Prinzipiell alle betreffenden Personen (Milchfah-
rer, Fahrer Mischwagen, Tiertransport, …) vorab 
über Situation telefonisch informieren und alles 
so organisieren, dass kein persönlicher Kontakt 
erforderlich ist. 

(2) Dinge, die übergeben werden müssen, vom Be-
triebsleiter vorab desinfizieren1 und an einem 
festgelegten Ort hinterlegen. Beim Desinfizieren 
dafür Handschuhe2 und Mund-Nasenschutz tra-
gen3, damit keine weitere Kontamination er-
folgt.  
Außer es handelt sich rein um trockene             
Papierblätter (z.B. Tierpässe), dann ist keine 
Desinfektion erforderlich, da sich hier die Viren 
kaum halten können; sicherheitshalber jedoch 
zumindest 1-2 Stunden vorab hinterlegen. 
a. Alle Gegenstände, die zur Ausführung der 

Tätigkeit von der fremden Person berührt 
werden müssen (Türgriff, Milchtankver-
schluss, Lichtschalter, Siloschieber, …) dür-
fen nur mit Handschuhen berührt werden o-
der mit der bloßen Hand, sofern sie vorab 
desinfiziert wurden. Die Handschuhe soll die 
fremde Person selbst mitführen. Nach Ge-
brauch werden die Handschuhe in einem Be-
hälter am Betrieb entsorgt, den der Betrieb 
dafür zur Verfügung stellt (d.h. kein mehr-
maliger Gebrauch der Handschuhe).  
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b. Falls Probleme oder Unklarheiten aufkom-
men, dann diese telefonisch (per Handy) mit 
dem Betriebsleiter absprechen – keine per-
sönlichen Gespräche, auch nicht in weiter 
Entfernung. 

(3) Bei einer zwingend erforderlichen Abholung an-
derer Dingen vom Betrieb, diese vom Abholer 
nur mit Handschuhen berühren und desinfizie-
ren oder bei größeren Dingen (z.B. Maschinen) 
sicherstellen, dass diese mindestens 72 Stunden 
von keiner infizierten oder in Quarantäne be-
findlichen Person berührt wurden. 

1Art des Desinfektionsmittels und wo erhältlich:              
Zur Desinfektion können alle Mittel mit dem Wirkungsbereich „begrenzt viru-
zid“ (wirksam gegen behüllte Viren), „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ 
verwendet werden. Mittel deren Wirksamkeit für die oben genannten Wir-
kungsbereiche nachgewiesen sind, können dieser Liste des RKI oder der Desin-
fektionsmittel-Liste des Verbundes für Angewandte Hygiene der entnommen 
werden. Bei behördlich angeordneten Desinfektionsmaßnahmen ist die RKI-
Liste heranzuziehen. Dafür am besten bei örtlicher Apotheke anfragen. 

2Art der Handschuhe und wo erhältlich 
gängige Latex-Einweghandschuhen (soweit vorrätig in gut sortieren                        
Supermärkten, Lagerhaus, Online-Handel etc. erhältlich) 

3Art des Mundschutzes und wo erhältlich 
aktuell schwer erhältlich; im Zweifel kann infizierte Person selbst hergestellten 
Mundschutz verwenden  

c Hilfe in Notfällen, die zweite Person erfor-
dern (z.B. Kälbergeburt) 

Es darf kein Kontakt mit einer infizierten oder in 
Quarantäne befindlichen Personen stattfinden 
(auch dann nicht, wenn Schutzmasken getragen 
werden).  

Deshalb müssen in solchen Situationen zwei fremde 
Personen (Nachbarn) um Hilfe gebeten werden, 
auch wenn es sehr eilig ist. Aus diesem Grund mög-
lichst schon vorbeugend Personen ansprechen, die 
in solchen Fällen zur Verfügung stehen könnten und 
wenn Fall eintritt, diese telefonisch kontaktieren. 

Für Gegenstände, die von diesen Personen möglich-
erweise berührt werden müssen, gilt das Gleiche 
wie für fremde Personen (siehe Nr. b).  

  



(1.2) Landwirt mit Infektion oder in Quarantäne – andere Landwirte helfen beim Silieren oder                  
anderen Maschinenarbeiten (Ansaat, Pflanzenschutz, Gülle fahren …) 

a Grundsätzliche Anforderungen Die infizierten Personen und alle in gemeinsamer 
Quarantäne befindlichen Personen (Familienmitglie-
der) dürfen keinen Kontakt zum helfenden anderen 
Landwirt haben (auch nicht, wenn Schutzmasken 
getragen werden oder wenn aus weiter Entfernung 
miteinander gesprochen wird). 

b Arbeit organisieren und durchführen Nach aktuellem Wissensstand können die Covid-19 
Viren bis zu 72 Stunden (=3 Tage) auf Oberflächen 
überleben und sich damit über Kontakte auf andere 
Personen übertragen. Zur Vermeidung deshalb 
diese Verhaltensweisen einhalten: 

(1) Ablauf der Arbeit vorab telefonisch durchspre-
chen 

(2) Soweit nicht bekannt oder eindeutig, die betref-
fenden Flächen in Flurkarte einzeichnen (z.B. i-
BALIS oder Google Maps) und dem Auftraggeber 
per E-Mail, Fax oder Whatsapp zuschicken  

(3) Notwendiges Material (Saatgut, Pflanzenschutz-
mittel) an einem vereinbarten Ort hinterlegen 
und mind. 72 Stunden vorab von keiner infizier-
ten oder in Quarantäne befindlichen Personen 
berühren.  

(4) Bevorzugt eigene Maschinen benutzen. Maschi-
nen des Betriebs nur dann benutzen, wenn 
diese mind. 72 Stunden vorab von keiner infi-
zierten oder in Quarantäne befindlichen Perso-
nen berühren wurden. 

 

  



(2) Landwirt mit Infektion oder in Quarantäne – Betriebshelfer führt Betrieb weiter 

a Grundsätzliche Anforderungen (1) Die infizierten Personen und alle in gemeinsa-
mer Quarantäne befindlichen Personen (Famili-
enmitglieder) dürfen keinen Kontakt zum Be-
triebshelfer haben (auch nicht, wenn Schutz-
masken getragen werden oder wenn aus weiter 
Entfernung miteinander gesprochen wird). 

(2) In Zeiten, in denen der Betriebshelfer nicht an-
wesend ist, dürfen die infizierten Personen und 
alle in gemeinsamer Quarantäne befindlichen 
Personen den Stall nur in zwingenden Fällen be-
treten und keine Gegenstände berühren, die ex-
plizit in einer „Hygieneliste“ aufgeschrieben 
wurden (siehe dazu Vorlage vom MR). Diese    
Liste muss dem MR per E-Mail oder Fax zuge-
sendet werden, er gibt Liste dann an die Be-
triebshelfer weiter. 

Werden diese Regeln missachtet, muss der Einsatz 
durch den MR unmittelbar abgebrochen werden. 

b Milchabholung, Anlieferung von Futter-
mitteln usw., Tierverkäufe, Abholung von 
sonstigen Dingen 

entsprechend Nr. b Abschnitt (1) 

c Hilfe in Notfällen, die zweite Person erfor-
dern (z.B. Kälbergeburt) 

entsprechend Nr. 1 Abschnitt (c) – eine fremde Per-
son zusätzlich zum Betriebshelfer erforderlich bzw. 
in Zeiten, in denen der Betriebshelfer nicht anwe-
send ist (zwischen den Stallzeiten, in der Nacht) 
zwei fremde Personen erforderlich. 

  



(3) Generelle Vorbeugemaßnahmen bei allen zwischenbetrieblichen Arbeiten im Maschinenring               
(unabhängig von bestehenden Infektionen oder Quarantäne) 
a Allgemeine Hinweise Die Landwirtschaft hat eine besondere Bedeu-

tung. Um zu vermeiden, dass weitere Personen 
erkranken und damit der eigene Betrieb nicht 
mehr geführt werden kann, Personen für die 
überbetriebliche Maschinenarbeit fehlen oder in 
der Betriebshilfe nicht mehr zur Verfügung ste-
hen, empfehlen wir über die allgemein bekann-
ten Vorgaben hinaus diese Vorbeugemaßnah-
men. 

b Persönliche Kontakte soweit möglich ver-
meiden 

(1) Ablauf der Arbeit vorab telefonisch durch-
sprechen 

(2) Keine persönlichen Gespräche neben oder 
nach der Arbeit („Ratschen“) 

(3) Soweit nicht bekannt oder eindeutig, die be-
treffenden Flächen in Flurkarte einzeichnen 
(z.B. iBALIS oder Google Maps) und dem Auf-
traggeber per E-Mail, Fax oder Whatsapp zu-
schicken  

(4) Als Betriebshelfer Handschuhe*  tragen oder 
gleiche Kontaktflächen vermeiden (die selben 
Dinge nicht hintereinander anfassen). 

(5) Bei Arbeiten in der Betriebshilfe mit mehre-
ren Personen soweit irgendwie möglich Ab-
stand von mindestens 1,5 – 2 m einhalten 
(z.B. nicht mehrere Personen gleichzeitig im 
Melkstand) 

*werden für Betriebshelfer vom MR soweit verfügbar                                      
zur Verfügung gestellt 

c Berührung vermeiden (1) Notwendiges Material (Saatgut, Pflanzen-
schutzmittel) an einem vereinbarten Ort hin-
terlegen und mind. 72 Stunden* vorab von 
keiner infizierten oder in Quarantäne befind-
lichen Personen berühren  

(2) Bevorzugt eigenen Maschinen benutzen.  
Maschinen des Betriebs nur dann benutzen, 
wenn diese mind. 72 Stunden* vorab von kei-
ner infizierten oder in Quarantäne befindli-
chen Personen berühren wurden. 

*Nach aktuellem Wissensstand können die Covid-19 Viren bis zu 72 Stun-
den (=3 Tage) auf Oberflächen überleben und sich damit über Kontakte 
auf andere Personen übertragen. 

Information Übertragung von Tieren: Aktuell gibt es keine wissenschaftliche Erkenntnisse, dass eine 
Übertragung des Covid-19 Erregers von bzw. bei Rindern, Schweinen, Hunden und Hühnern möglich ist. 
Für indirekte Übertragung durch Kontakt darauf achten, dass infizierte Person nicht auf Hund niest o-
der der Hund ins Gesicht schleckt und dann andere Person Kontakt zum Hund hat. 


